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Gebühren für Teilnehmer am Fördermodul  
 

A) Waldbesitzer (gemäß PEFC D 1001-2, Kap. 6.1 a und b) 

Sockelbetrag: jährlich 20 Euro pro Betrieb 
Flächengebühr: jährlich 3 Euro pro Hektar1 

B) Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse (gemäß PEFC D 1001-2, Kap. 6.1 c) 

Sockelbetrag: jährlich 20 Euro pro forstwirtschaftlichem Zusammenschluss 
Flächengebühr: jährlich 3 Euro pro Hektar2 
 

 
 

Zahlungsmodalität: 
• Rechnungszeitraum ist das Kalenderjahr. 

• Jährliche Zahlung. 

• Bankeinzug möglich.  

• Kündigung zum Jahresende bis spätestens Ende des dritten Quartals. 
 
Für jede Änderung und erneute Ausstellung von Dokumenten, wie zum Beispiel Rechnungen 
und Urkunden, wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 15 Euro erhoben, sofern diese auf 
Wunsch des Teilnehmers erfolgt.  
 
Alle Beträge zzgl. der jeweils geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer. 

 
1 Es gilt die geförderte Waldfläche. Es wird auf volle ha aufgerundet. 
2 Es gilt die geförderte Gesamtwaldfläche aller teilnehmenden Waldbesitzer. Es wird auf volle ha 
aufgerundet. 
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